
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8, 186 Absatz 4 

Satz 2 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung 

 

Die Hypoport AG hat in der Hauptversammlung vom 16. Mai 2008 einen 

Ermächtigungsbeschluss zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gefasst, der bis zum 

15. November 2009 befristet ist. Wegen des Ablaufs der Ermächtigung im laufenden 

Geschäftsjahr soll dieser Ermächtigungsbeschluss zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der in 

dieser Hauptversammlung zu beschließenden neuen Ermächtigung aufgehoben werden.  

 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Hypoport AG auch die Möglichkeit erhalten, eigene 

Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Hypoport AG zu richtendes Erwerbsangebot 

oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. Dabei 

ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, 

wie viele Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie diese der 

Hypoport AG anbieten möchten. Sofern ein öffentliches Erwerbsangebot überzeichnet ist bzw. im 

Falle einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten 

nicht sämtliche angenommen werden können, erfolgt die Annahme nach Quoten. Der gebotene 

Erwerbspreis oder die Grenzwerte der gebotenen Preisspanne je Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse der Hypoport Aktien im Xetra-

Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen 

vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Erwerbsangebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Das Erwerbsangebot 

bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen. 

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet 

werden, insbesondere auch zu den Folgenden:  

 

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien außerhalb der 

Börse gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Voraussetzung dafür 

ist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den durchschnittlichen Xetra-

Schlusskurs von Aktien der Hypoport AG an der Frankfurter Wertpapierbörse an den jeweils der 

Veräußerung vorangegangenen letzten fünf Handelstagen nicht wesentlich unterschreitet. Mit 

dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten 

Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der 

Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert 

werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die 

Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 

Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten 



dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Hypoport AG, weil sie ihr zu 

größerer Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es insbesondere, Aktien auch gezielt an 

Kooperationspartner auszugeben.  

 

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleistung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Die Hypoport AG wird dadurch in die Lage versetzt, eigene 

Aktien unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie zum Erwerb sonstiger 

Wirtschaftsgüter zum Ausbau der Geschäftstätigkeit anbieten zu können. Der internationale 

Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen nicht selten in derartigen 

Transaktionen die Gegenleistung in Form von Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt 

der Hypoport AG den notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie 

sonstiger Wirtschaftsgüter zum Ausbau der Geschäftstätigkeit schnell und flexibel sowohl 

national als auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der 

vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Der Preis, zu dem die Aktien als 

Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit 

dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie 

zum Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter zum Ausbau der Geschäftstätigkeit ausgegeben werden, 

darf den durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs von Aktien der Hypoport AG an der Frankfurter 

Wertpapierbörse an den jeweils der Vereinbarung über die Ausgabe der Aktien 

vorangegangenen letzten fünf Handelstagen nicht wesentlich unterschreiten. 

 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher Aktien 

Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. 

Die Ermächtigung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71d Satz 5 AktG erworben 

wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise 

wie die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. 

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von der 

Hypoport AG ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. 

Entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Hypoport AG die 

Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit eine 

Herabsetzung des Grundkapitals der Hypoport AG erforderlich wird. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich 

vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der 

rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Hypoport AG. Der Vorstand soll 



daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der 

sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.  

 

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 

unterrichten. 
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gez.      gez.           gez.     gez.  
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